
Verträge, Storno und Preisdarstellung 

Nach der gültigen Rechtssprechung sind als ersparte Aufwendungen folgende Prozentsätze 
pauschal abzuziehen:  
20 % bei Übernachtung mit Frühstück  
30 % bei Halbpension  
40 % bei Vollpension.  
 
Bei Ferienwohnungen und Ferienhäusern werden 10 - 20 % pauschal abgezogen.  
 
Sie als Gastgeber sind aber verpflichtet, Ihren Schaden so gering wie möglich zu halten und das 
Zimmer/die Wohnung wenn möglich weiter zu vermieten. Sie müssen sich das Ersparte auf die 
Stornogebühr anrechnen lassen.  
 
Wenn der Gast Ihnen nachweisen kann, dass Sie keinen (durch Weitervermietung) oder einen 
wesentlich geringeren Schaden hatten, muss er keine bzw. deutlich geringere Stornokosten zahlen. 
 
Leistungserbringung  
Auch für Sie als Gastgeber sind die vertraglich vereinbarten Leistungen verbindlich. Sie haben die 
Leistungen so zu erbringen wie es im Katalog angeboten und vereinbart wurde. Dazu gehört als 
allererstes die Bereitstellung der zugesagten Unterkunft. Falls Sie aus Versehen ein Zimmer 
doppelt vergeben haben, sollten Sie unverzüglich für gleichwertigen oder besseren Ersatz sorgen, 
denn der Gast ist berechtigt Schadensersatz zu verlangen.  
 
Preise  
Bei Beherbergungsbetrieben ist es international üblich die Preise pro Zimmer anzugeben, in 
Deutschland dagegen werden die Preise pro Person angegeben. Bei Ferienwohnungen bzw. 
Ferienhäusern wird der Preis pro Wohneinheit und Zeitdauer der Nutzung (z.B. Tagespreis, 
Wochenpreis) angegeben.  
 

Preisdarstellung  
Erstaunlicherweise finden sich in den Urlaubskatalogen die unterschiedlichsten Preisdarstellungen: 
mal inklusive Nebenkosten, mal zuzüglich Nebenkosten. Dabei wurde vom Bundesgerichtshof 
entschieden, dass der Anbieter einer Ferienwohnung bzw. eines Ferienhauses bei der Preisangabe 
den Endpreis angeben muss. Der DTV empfiehlt dies auch bei der Vermietung von Privatzimmern.  
 
Das heißt, der vom Beherbergungsbetrieb angegebene Endpreis muss alle pauschalen, in jedem 
Fall zu zahlenden Nebenkosten wie Strom, Wasser, Gas, Heizung, Endreinigung und 
Bettwäschenutzung enthalten.  
 
Der Vermieter kann Verbrauchskosten dann gesondert in Rechnung stellen, wenn dem Gast die 
Möglichkeit einer verbrauchsabhängigen Abrechung z.B. für Strom, Wasser, Gas, Heizung geboten 
wird. In diesem Fall muss ein Zähler vorhanden sein und korrekt abgerechnet werden.  
 
Bei Bettwäsche und Endreinigung ist eine gesonderte Abrechnung möglich, wenn dem Gast die 
Nutzung des Angebotes deutlich von vornherein freigestellt wird. Er kann also wählen, ob er die 
Endreinigung bezahlt oder selber saubermacht.  
 
Ob die Kurtaxe in den Endpreis mit eingerechnet werden muss oder nicht ist umstritten. Der DTV 
empfiehlt die Kurtaxe getrennt vom Mietpreis zu berechnen.  
 
Detaillierte Informationen finden Sie auch in der Touristischen InformationsNorm sprich TIN. 
 
   

Deutscher Tourismusverband Service GmbH 
Bertha-von-Suttner-Platz 13 
53111 Bonn 

Tel. 02 28 / 98 52 2 -0 
Fax 02 28 / 98 52 2 -28 
kontakt@deutschertourismusverband.de 

 
 
Quelle: http://www.dtv-gastgeberportal.de/index.php?pageId=68 


